
den Kassen jahrelang nicht erneuert, und die Erstattungen sanken bis auf 20%
der Kosten ab. Hinzu kam das reale Sinken der Grundlöhne, welches die Höhe der
auf ihrer Basis berechneten sozialen Leistungen beeinträchtigte. Erst in der
V. Republik wurden die laufenden Verschlechterungen wieder aufgefangen. 4 *

Im Ergebnis stellte sich das Sozialleistungssystem der IV. Republik daher als ein
„Mosaik“
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dar, das zwar den größten Teil der Bevölkerung erfaßte, doch in einem
organisatorisch vielfältigen und teilweise widersprüchlichen System mit unzurei¬
chenden Leistungen, insbesondere bei Renten und Krankheitskosten. Die politische
Durchsetzungskraft von Partikularinteressen hatte zu diesem relativ geringen Erfolg
der Reformpläne von 1945/46 ebenso beigetragen wie der unzureichende Wirt¬
schaftsaufschwung der Nachkriegsjahre, die Verschärfung des sozialen Klimas seit
1947 und die wachsende internationale Zurückhaltung gegenüber Reformplänen im
Sinne des Beveridge-Planes. Auch darin entsprach die französische Entwicklung den
deutschen Entscheidungen nach 1948.
Von vornherein hatte der französische Sozialversicherungsplan sich von den briti¬
schen Projekten aber in mehrfacher Hinsicht unterschieden. Während der Beve-
ridge-Plan in keynesianischer Perspektive unter dem Zeichen der Vollbeschäftigung
stand und das Sozialleistungssystem weitgehend als Ersatz für Lohnausfall konstru¬
ierte, standen in Frankreich, wo eher Mangel an Arbeitskräften herrschte, aufgrund
der demographischen Struktur die Renten und Familienbeihilfen im Vordergrund;
das Arbeitslosigkeitsrisiko wurde - von wenigen Leistungen wie Schlechtwettergeld
abgesehen - kaum einbezogen. Entsprechend höher war das Leistungsniveau bei den
französischen Familienbeihilfen. Für das Krankheitsrisiko, im britischen National
Health Service voll über die Steuern finanziert, waren in Frankreich sowohl Sachlei¬
stungen als auch gestaffelte Erstattungen für eigene Barzahlungen vorgesehen; dem¬
gegenüber waren die Staatsleistungen in Frankreich, wo das Sozialleistungssystem
traditionellerweise weitgehend über die Beiträge finanziert wurde, gering - auch dies
wurde bei der Formulierung der Besatzungspolitik in Deutschland relevant. Erst die
zunehmenden Finanzierungsschwierigkeiten führten im Verlauf der IV. und V. Re¬
publik zu größeren Staatszuschüssen, zugleich aber auch zu einem verstärkten Aus¬
bau des Staatseinflusses in der Sozialversicherung.4 ’ Dementsprechend war in
Frankreich die Selbstverwaltung ursprünglich stark ausgeprägt, während das briti¬
sche System von vornherein durch den Staat verwaltet wurde. Schließlich war die
Durchsetzung der Einheitsversicherung in England gelungen, während in Frank¬
reich schon die ersten Verordnungen 1945 einen Kompromißcharakter trugen und
damit den erneuten Zerfall des Systems im Kern in sich bargen.

45 Überblick bei Saint-Jours, Landesbericht, S. 240 ff. Umfassend Dupeyroux, Droit de la
Securite sociale, passim, bes. S. 406 ff., knappe Zusammenfassung S. 295 ff. Vgl. auch die
Beiträge in: Revue Fran 9aise des Affaires Sociales 25 (1971).46 Dupeyroux, ebd. S. 294, und Durand, S. 126. Einen Überblick gab für deutsche Leser 1954
auch das französische Hochkommissariat: Die Soziale Sicherheit in Frankreich. Zum Stand
der frühen 1950er Jahre s. auch Netter, Notions essentielles.

47 Kritisch dazu u. a. Saint-Jours, S. 245 ff.
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